
 

 
 
 
 
 

Satzung des Verbandes Deutscher Werkzeug- und Formenbauer e.V. 
in der Fassung vom 21.04.2016 

 

 

 

1 Name, Sitz, Geschäftsjahr 
 
1.1 Der Verein führt den Namen: "Verband Deutscher Werkzeug- und Formenbauer e. V.". 
 

1.2 Der Sitz des Vereins ist Schwendi. 
 

1.3 Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr 

 
 

2 Zweck des Vereins 
 
2.1 Der Verein betätigt sich auf dem Fachgebiet des Werkzeug-Formen – und Schnittbaus. 

 

2.2 Sinn und Zweck des Vereins ist es, dass sich Betriebe der Branche zusammenschließen, um nicht 
allein lösbare Aufgaben in der Gemeinschaft durchzusetzen. 

 
2.3 Weitere wichtige Aufgaben und Ziele sind: 

a) Die fachliche Unterrichtung und Weiterbildung der Mitgliedsbetriebe und deren Mitarbeiter. 

b) Anstrebung der Vertretung gegenüber Behörden und Verbänden mit Klagerecht im Wettbewerb. 

c) Förderung der Zusammenarbeit und des Gedankenaustausches auf Landes- und Bundesebene.  

d) Schlichtung in Streitfällen zwischen Kollegenfirmen und Gutachtertätigkeit in berufsspezifischen 

Fachbereichen. 

e) Öffentlichkeitsarbeit zur Anhebung von Ansehen und Image des gesamten Berufsstandes. 

 

2.4 Der Verein vertritt die gemeinsamen, wirtschaftlichen und technischen Interessen seiner Mitglie-

der gegenüber nationalen Behörden und Wirtschaftskreisen. 
 

2.5 Die Mitglieder haben im Rahmen dieser Interessenswahrnehmung Anspruch auf Unterrichtung, 
Beratung und Beistand. Im Rahmen der rechtlichen Zulässigkeit ist jedoch eine Haftung des Ver-

eins für diese Tätigkeit ausgeschlossen. 

 
2.6 Der Verein verfolgt weder parteipolitische noch auf einen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb ge-

richtete Zwecke. 
 

2.7 Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsgemäßen Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder 
des Vereins erhalten keine Gewinnanteile und in ihrer Eigenschaft als Mitglieder auch keine sons-

tigen Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. 

 
2.8 Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder durch unver-

hältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 
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3 Mitgliedschaft 
 
3.1 Unterschieden wird in Vollmitglieder und Fördermitglieder.  Vollmitglieder des Vereins können 

volljährige natürliche oder juristische Personen werden, die bereit sind, die Zwecke des Vereins 
ideell und materiell zu unterstützen und auf dem Gebiet des Werkzeug-Formen- und Schnittbaus 

tätig sind. Fördermitglieder sind solche, die den Verein unterstützen und an den Mitgliederver-

sammlungen sowie am Vereinsleben teilhaben wollen, jedoch nicht auf dem Gebiet des Werk-
zeug-, Formen und Schnittbaus tätig sind. Mitglieder im Sinne dieser Satzung sind nur Vollmit-

glieder. Nur diesen steht das Stimmrecht in der Mitgliederversammlung zu. 
 

3.2 Der Aufnahmeantrag ist schriftlich zu stellen. Über die Aufnahme entscheidet allein der Vorstand. 

Bei Ablehnung des Aufnahmegesuchs ist der Vorstand nicht verpflichtet, dem Antragsteller die 
Gründe mitzuteilen.  

 
3.3 Ein Anspruch auf Mitgliedschaft besteht nicht.  

 
3.4 Der Vorstand des Vereins kann für besondere Verdienste im Sinne des Vereinszwecks Personen, 

welche durch ihre Tätigkeit bzw. durch ihre gesellschaftliche Stellung die ideellen Bestrebungen 

des Vereins unterstützen, die Ehrenmitgliedschaft verleihen. 
 

3.5 Die Mitgliedschaft endet  
 

a) mit dem Tod (natürliche Person), 

b) Auflösung (juristische Person), 
c) durch freiwilligen Austritt, 

d) durch die Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen des Mitgliedes oder dessen 
Abweisung mangels Masse, 

e) durch Ausschluss aus dem Verein. 
 

3.6 Der Austritt muss durch schriftliche mittels eingeschriebenen Briefes an den Vorstand erklärt 

werden, wobei eine Kündigungsfrist von 6 Monaten zum Jahresschluss einzuhalten ist. 
 

3.7 Ein Mitglied kann durch Beschluss des Vorstandes oder der Mitgliederversammlung aus dem Ver-
ein ausgeschlossen werden, wenn es in schwerwiegender Weise gegen die Interessen des Vereins 

verstoßen hat. Wichtige Gründe sind u.a. wiederholte oder grobe Pflichtverletzung oder die Nicht-

zahlung von angeforderten Beiträgen trotz mehrfacher Mahnungen. Der Beschluss bedarf der 
Mehrheit von ¾ der abgegebenen Stimmen. Die Entscheidung eines Ausschlusses ist dem be-

treffenden Mitglied unverzüglich in schriftlicher Form mitzuteilen. Schließt der Vorstand das Mit-
glied aus, kann hiergegen binnen einer Ausschlussfrist von zwei Wochen nach Zugang des Aus-

schlussbeschlusses die Entscheidung der Mitgliederversammlung verlangt werden. Der Antrag ist 

schriftlich zu stellen und zu begründen. Der Vorstand leitet diesen Antrag dann an die Mitglieder 
weiter, die hierüber auf der nächsten Mitgliederversammlung mit einfacher Mehrheit entscheiden. 

Stimmt die Mehrheit nicht für eine Aufhebung des Ausschlusses, verbleibt es beim Ausschluss. 
Bis zur Entscheidung über den Ausschluss ruhen die Mitgliedsrechte des betroffenen Mitgliedes. 

Gegen Entscheidungen der Mitgliederversammlung über einen Ausschluss findet kein Rechtsmit-
tel statt. 

 

3.8 Mitglieder, die aus dem Verein ausscheiden bzw. ausgeschlossen werden, verlieren mit dem Tag 
ihres Ausscheidens oder ihres Ausschlusses das Recht, in irgendeiner Form auf die Mitgliedschaft 

im Verband der deutschen Werkzeug- und Formenbauer e.V. hinzuweisen sowie jeden Anspruch 
auf das Vereinsvermögen. Eingezahlte Mitgliedsbeiträge werden nicht zurückerstattet. Der Aus-

schluss entbindet das Mitglied nicht davon, die fälligen Mitgliedsbeiträge zu bezahlen. 

 
 

 



 - 3 - 

4 Mitgliedsbeiträge 
 

4.1 Die Mitglieder zahlen Mitgliedsbeiträge, über deren Höhe und Fälligkeit die Mitgliederversamm-
lung jeweils mit Wirkung für das folgende Geschäftsjahr entscheidet. Dabei wird unterschieden 

zwischen Vollmitgliedern und Fördermitgliedern. 
 

4.2 Die Ehrenmitglieder sind von der Beitragspflicht befreit. 

 
 

5 Organe 
 

Organe des Vereins sind: 

 
a) der Vorstand  

b) die Mitgliederversammlung 
 

 

6 Vorstand 
 

6.1 Der Vorstand besteht aus vier Personen, dem ersten Vorsitzenden (Präsident), dem zweiten Vor-
sitzenden (Vizepräsident) sowie zwei Beiräten. Die vorgenannten Personen bilden den Gesamt-

vorstand. 
 

6.2 Der Präsident und der Vizepräsident bilden den Vorstand im Sinne des § 26 BGB (Vertretungs-

vorstand). Der Verein wird gerichtlich und außergerichtlich durch den Präsidenten oder durch den 
Vizepräsidenten vertreten. Im Innenverhältnis ist vereinbart, dass der Stellvertreter (Vizepräsi-

dent) nur im Verhinderungsfall des 1. Vorsitzenden (Präsident) den Verein vertreten kann.  
 

6.3 Der Gesamtvorstand wird von der Mitgliederversammlung für die Dauer von mindestens 2 und 

längstens 3 Jahren gewählt. Die einzelnen Vorstände sollen unterschiedliche Wahlperioden ha-
ben. Die Dauer der Amtszeit jedes einzelnen Vorstandsmitglieds wird vor der Wahl von der Mit-

gliederversammlung festgelegt. Eine Widerwahl ist grundsätzlich zulässig. Der Vorstand bleibt in 
jedem Fall bis zu einer Neuwahl im Amt. 

 

6.4 Die Mitgliedschaft im Vorstand ist persönlich und wird ehrenamtlich ausgeübt.  
 

6.5 Eine Abberufung ist nur möglich wegen groben Verstoßes gegen die Interessen des Vereins. Die 
Abberufung geschieht auf Beschluss der Mitgliederversammlung mit ¾ Mehrheit. 

 
6.6 Der Vorstand und die Beiratsmitglieder haften dem Verein bei Schäden nur für Vorsatz und grobe 

Fahrlässigkeit. Der Vorstand kann sich eine Geschäftsordnung geben. 

 
6.7 Dem Vorstand werden bei seiner Tätigkeit entstehende Auslagen erstattet. Darüber hinaus hat 

der Vorstand Anspruch auf eine dem Zeitaufwand entsprechende Vergütung. Die Höhe dieser 
Vergütung legt die Mitgliederversammlung fest. 

 

6.8 Der Vorstand entscheidet in Vorstandssitzungen durch Beschlüsse. Diese werden mit einfacher 
Mehrheit der Anwesenden gefasst. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzen-

den (Präsident bzw. Vizepräsident).  
 

6.9 Über die Vorstandssitzungen sind Protokolle zu fertigen.  
 

6.10 Scheidet ein Vorstandsmitglied während seiner Amtsdauer aus, wählen die verbleibenden Vor-

standsmitglieder für den Rest der Amtszeit ein neues Vorstandsmitglied.  
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7 Rechnungsprüfer 
 

7.1 Der Verein hat zwei Rechnungsprüfer, die von der Mitgliederversammlung für die Dauer von 
mindestens 2 und längstens 3 Jahren gewählt werden. Die Amtsdauer wird von der Mitglieder-

versammlung vor der Wahl jedes einzelnen Rechnungsprüfers festgelegt. Die Rechnungsprüfer 
dürfen nicht dem Vorstand angehören. 

 

7.2 Die Rechnungsprüfer prüfen die Jahresabrechnung des Vorstandes und nehmen zu seiner Ent-
lastung Stellung. 

 
7.3 Über das Ergebnis ist in der Mitgliederversammlung zu berichten. 

 

 

8 Mitgliederversammlung 
 
8.1 Mindestens einmal jährlich findet eine Mitgliederhauptversammlung statt.  

 
8.2 Ordentliche Mitgliederversammlungen haben statt zu finden, wenn der Vorstand dies für notwen-

dig hält oder eine außerordentliche Hauptversammlung schriftlich von mindestens 25% der 

stimmberechtigten Mitglieder unter Angabe der Gründe beantragt wird. Die Mitgliederversamm-
lung ist unabhängig von der Zahl der erschienenen Mitglieder immer beschlussfähig. 

 
8.3 Mitgliederversammlungen sind grundsätzlich unter Einhaltung einer Frist von zwei Wochen 

schriftlich und unter gleichzeitiger Bekanntgabe der Tagesordnung durch den Vorstand einzube-

rufen. Der Fristablauf beginnt mit dem auf die Absendung des Einladungsschreibens folgenden 
Tag. Das Einladungsschreiben gilt dem Mitglied als zugegangen, wenn es an die dem Vorstand 

zuletzt bekannt gegebene Anschrift gerichtet wurde.  
 

8.4 Jedes Mitglied kann bis spätestens eine Woche vor Beginn der Mitgliederversammlung schriftlich 

die Ergänzung der Tagesordnung verlangen. Danach und in der Mitgliederversammlung gestellte 
Anträge auf Ergänzung der Tagesordnung können nur durch Entscheidung der Mitgliederver-

sammlung mit einfacher Mehrheit zugelassen werden.  
 

8.5 Die Mitgliederversammlung wird vom Präsidenten, bei dessen Verhinderung vom Vizepräsiden-
ten, geleitet. Ist auch dieser verhindert, wählt die Versammlung einen Sitzungsleiter. 

 

8.6 In der Mitgliederversammlung besitzt jedes Mitglied eine Stimme. Mehrere Firmen, die unter einer 
Sammelfirma im Verein Mitglied sind und nur einen Beitrag bezahlen, haben nur eine Stimme. 

Bei juristischen Personen wird das Stimmrecht durch das vertretungsberechtigte Organ ausgeübt. 
Die schriftliche Bevollmächtigung eines Sitzungsvertreters ist zulässig. 

 

8.7 Alle Angelegenheiten des Vereins werden durch Beschlüsse der Mitgliederversammlung geordnet 
und herbeigeführt, soweit sie nicht satzungsgemäß vom Vorstand des Vereins besorgt werden. 

Weisungen der Mitgliederversammlung sind für den Vorstand verbindlich. Dies gilt insbesondere 
für 

 
a) Genehmigung des vom Vorstand aufgestellten Haushaltsplanes für das nächste Geschäftsjahr,  

b) Entgegennahme des Jahresberichtes des Vorstandes, des Rechnungsprüfungsberichtes, Entlas-

tung des Vorstandes,  
c) Festsetzung der Höhe und Fälligkeit des Mitgliedsbeitrages,  

d) Wahl der Mitglieder des Vorstandes und der Rechnungsprüfer 
e) Änderung der Satzung,  

f) Auflösung des Vereins,  

g) Entscheidung über die Beschwerde zur Ausschließung durch den Vorstand,  
h) Ausschluss eines Vereinsmitgliedes,  

i) Ernennung von Ehrenmitgliedern.  
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8.8 Beschlüsse in der Mitgliederversammlung sind mit einfacher Mehrheit der erschienenen stimm-

berechtigten Mitglieder zu fassen. Stimmenthaltungen werden nicht mitgezählt. Bei Stimmen-

gleichheit ist der Antrag abgelehnt. 
 

8.9 Sofern ein Mitglied von einer Entscheidung der Mitgliederversammlung direkt betroffen ist, etwa 
beim Ausschluss, hat es kein Stimmrecht. 

 

8.10 Für Satzungsänderungen ist eine 3/4 Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen, für die Än-
derung des Vereinszwecks und die Auflösung des Vereins eine solche von 4/5 erforderlich.  

 
8.11 Die Mitglieder des Vorstandes werden einzeln gewählt, zuerst der Präsident, dann der Vizepräsi-

dent und zuletzt die übrigen Mitglieder.  
 

8.12 Es gilt der Kandidat als gewählt, der mehr als die Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen 

erhalten hat. Ist diese Stimmenzahl nicht erreicht worden, findet im zweiten Wahlgang eine Stich-
wahl zwischen den beiden Kandidaten statt, die die meisten Stimmen erhalten haben.  

 
8.13 Das Versammlungsprotokoll ist von dem Versammlungsleiter und dem Protokollführer zu unter-

zeichnen. Es muss enthalten:  

• Ort und Zeit der Versammlung 

• Name des Versammlungsleiters und des Protokollführers 

• Zahl der erschienenen Mitglieder 

• Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung und Beschlussfähigkeit 

• die Tagesordnung 

• die gestellten Anträge, das Abstimmungsergebnis (Zahl der Ja-Stimmen, Zahl der Nein-

Stimmen, Enthaltungen, ungültigen Stimmen), die Art der Abstimmung 

• Satzungs- und Zweckänderungsanträge 
• Beschlüsse, die wörtlich aufzunehmen sind.  

 

9 Geschäftsstelle und Geschäftsführer 
 

9.1 Der Vorstand ist befugt, für den Verein eine Geschäftsstelle anzumieten, einzurichten und zu 
unterhalten. Der Vorstand ist befugt, die hierfür notwendigen Verträge abzuschließen. 

9.2 Der Vorstand ist befugt, mit der Ausführung der Geschäfte der laufenden Verwaltung und der 

Leitung der Geschäftsstelle bis zu zwei Geschäftsführer zu bestellen. Diese sind hauptamtlich tätig 
und dem Vereinsvorstand verantwortlich. Die Geschäftsführer führen die Beschlüsse der Mitglie-

derversammlung und des Vereinsvorstands durch.  

9.3 Die Geschäftsführer sind als besonderer Vertreter des Vereins im Sinne von § 30 BGB zur Wahr-

nehmung der laufenden wirtschaftlichen Angelegenheiten bevollmächtigt, die die Verwaltung des 

Vereins und der Betrieb der Geschäftsstelle üblicherweise mit sich bringen. In diesem Rahmen 
sind sie allein vertretungsberechtigt. 

 
 

10 Auflösung des Vereins 
 
10.1 Die Auflösung des Vereins kann nur in einer Mitgliederversammlung mit der in Ziff. 8 geregelten 

Stimmenmehrheit beschlossen werden. Sofern die Mitgliederversammlung nichts anderes be-
schließt, sind der Präsident und der Vizepräsident gemeinsam vertretungsberechtigte Liquidato-

ren.  

 
10.2 Die vorstehenden Vorschriften gelten entsprechend für den Fall, dass der Verein aus einem an-

deren Grund aufgelöst wird oder seine Rechtsfähigkeit verliert. 
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11 Inkrafttreten 
 

Diese Satzung wurde in der Mitgliederversammlung vom 21.04.2016 beschlossen und tritt mit ihrer 
Eintragung im Vereinsregister in Kraft. 

 
 

 

 
 

 
 

 

Präsident         Vizepräsident 
 


